AG-Deutsch NÖ

Hinweise und Empfehlungen 

zur mündlichen Reifeprüfung

aus Deutsch 

überarbeitet und angepasst 

an die Unterlage vom Februar 2006 von 

Dir. Mag. Gottfried Müllschitzky

Mag. Wolfgang Taubinger

unter der Leitung von

LSI Mag. Martha SIEGEL

Jänner 2007

1. Ziel und Umfang

Ziel und Umfang der mündlichen Teilprüfung aus Deutsch sind in der Reifeprüfungs-verordnung (= RPVO) festgelegt.

§19(2) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben seine Kenntnis des Prüfungsgebietes, seine Einsicht in die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie seine Eigenständigkeit im Denken und in der Anwendung des Lehrstoffs in sachlich und sprachlich richtiger Ausdrucksweise nachzu-weisen.

Der Prüfungsstoff ist dabei der gesamten Oberstufe zu entnehmen (vgl. §19 (4)f.) und soll demnach nicht nur einem Teilbereich (z.B. der Literaturbetrachtung) zugeordnet sein. Die Schüler/-innen  sollen zeigen, dass sie Einsichten in Funktion und Struktur der Sprache gewonnen haben, sich mit Texten jeder Art verständigt und kritisch auseinander setzen und ihre Erkenntnisse intentionsgerecht, gegenstandsgemäß und sprachlich korrekt darbieten können (vgl. Lehrplan der Oberstufe).

 

2. Formen und Fragetypen

2.1. Es gibt 4 unterschiedliche Prüfungsformen (mit der vom Prüfer/von der Prüferin zu stellenden Fragen):

Prüfungsform
Normal
Schwerpunkt
Fachbereichsarbeit
Zusatz

Fragetyp
Kern 2

Spezial 1
Kern 2

Spezial 1

Schwerpunkt 2
Kern 2

Fachbereich 1
Kern 3

 

2.2. Entsprechend den 4 unterschiedlichen Prüfungsformen sind die 4 folgenden Frage-Typen zu unterscheiden: Kernfrage, Spezialfrage, Schwerpunktfrage und auf die Fach-bereichsarbeit bezogene Frage.

Die mündlichen Teilprüfungen [ausgenommen die Zusatzprüfung nach negativer Klausur-arbeit] bestehen aus einer Kernfrage und einer Spezialfrage bzw. einer auf die Fachbereichsarbeit bezogenen Frage.

§ 35 (6) Im Rahmen beider Kernfragen oder im Rahmen der Spezialfrage (...) sind in Deutsch und in den Fremdsprachen Aufgaben in Zusammenhang mit dem Text zu stellen (...) allenfalls als Tonband oder Videoaufzeichnung.

2.2.1. §19(4) Kernfragen beziehen sich auf die wesentlichen Bereiche des gesamten Lehrstoffes der Oberstufe im Hinblick auf die Lernziele des jeweiligen Prüfungsgebietes und betreffen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Die Kernbereiche des Lehrstoffes müssen den Schüler/-innen vom Prüfer/der Prüferin im ersten Semester der achten Klasse mitgeteilt  werden (vgl. 3.1).

 

2.2.2 §19(5) Spezialfragen beziehen sich auf Themenbereiche aus dem gesamten Lehrstoff der Oberstufe, bei denen Teilgebiete des Lehrstoffes vertiefend und mit höheren Anforderungen an Detailkenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu behandeln sind. 

Zwischen Prüfer/-innen und Kandidat/-innen sind Vereinbarungen über die Themen-bereiche zu treffen (vgl.3.2).

 

2.2.3. (§ 20) Die mündliche Schwerpunktprüfung umfasst zusätzlich zur Kern- und Spezialfrage fakultativ eine:

· fächerübergreifende Frage,

· vertiefende Frage  oder

· ergänzende Frage

2.2.4. Hat der Prüfungskandidat im Fach Deutsch eine Fachbereichsarbeit geschrieben, so besteht die mündliche Teilprüfung aus einer Kernfrage, der Präsentation der Fachbereichsarbeit (diese kann vorbereitet sein; 3-5 Minuten; der Einsatz moderner Medien ist erwünscht; keine Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses) und einer auf die Fachbereichsarbeit bezogenen Frage (= Umfeldfrage; dafür müssen Teilbereiche – analog dem Spezialgebiet -  festgelegt worden sein; Bekanntgabe analog Spezialgebiet).

Im Prüfungsgespräch hat der Kandidat/die Kandidatin die Fähigkeit zur Behandlung eines speziellen Themas, das schwerpunktartige Erfassen von Sachverhalten und Problemen, ihren Ursachen und Zusammenhängen sowie logisches und kritisches Denken zu zeigen (§ 21).

3.Vorbereitung

Die Vorbereitung der mündlichen Reifeprüfung erfordert die nachweisliche Bekanntgabe des Kernstoffes durch den/die Prüfer/-in und eine Übereinkunft zwischen Kandidat/-in und Prüfer/-in über den Themenbereich der Spezialfrage.

Diese sollten im Sinne einer offenen und partnerschaftlichen Prüfungsgestaltung schriftlich fixiert werden und auch auf Verlangen vorweisbar sein.

Im Rahmen des Unterrichts (insbesondere in den vorbereitenden Arbeitsgruppen) sollten die Schüler/-innen mit Ablauf und Form der mündlichen Reifeprüfung (Art der Fragestellung, Vorbereitungszeit, Stichwortzettel, Prüfungsdauer, Prüfungsgestaltung) ausreichend vertraut gemacht werden.

 

3.1 Kernfragen: 

§ 19 (4) Im Laufe des ersten Semesters der letzten Schulstufe sind die Schüler auf die wesentlichen Lernziele und Themenbereiche des Lehrstoffes der Oberstufe in den jeweiligen Prüfungsgebieten hinzuweisen. Eine Zuordnung einzelner Themenbereiche eines Prüfungsgebietes an bestimmte Prüfungskandidaten vor der mündlichen Teilprüfung ist unzulässig.

Daraus ergibt sich, dass die Themenbereiche durch die Lehrkraft festzulegen sind. Selbst-verständlich kann sich aus dieser Verpflichtung weder eine schulinterne noch gar eine weitergehende Einheitsliste der Kernfragen ergeben, das lassen die jeweils notwendigen Vereinbarungen ebenso wenig zu wie die Forderungen des Lehrplans (Setzen von Schwer-punkten; fächerübergreifender und projektorientierter Unterricht ). Kernfragen sind nur aus dem in der jeweiligen Klasse behandelten Lehrstoff abzuleiten.

Zusätzlich ist zu beachten, dass  die  Themenbereiche (und die sich daraus ergebenden Fragen) zunächst für alle Schüler/-innen verbindlich sind und erst bei der Prüfung dem einzelnen Kandidat/-innen zugeordnet werden dürfen.

3.2 Spezialfragen: 

§19 (5): Für die Spezialfrage hat der Prüfungskandidat zu Beginn des zweiten Semesters der letzten Schulstufe in jedem der von ihm gewählten Prüfungsgebiete im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Prüfer einen Themenbereich bekannt zu geben. Dieser muss von Art und Umfang her mehrere verschiedene Aufgabenstellungen zulassen und darf im Unterricht nicht soweit vorbereitet werden, dass die Eigenständigkeit der Prüfungsleistung beeinträchtigt würde.

In den Themenbereichen der Spezialfrage geht somit die inhaltliche Initiative vom Schüler/der Schülerin aus. Die Zustimmung des Prüfers/der Prüferin ist erforderlich, zumal der Kandidat/die Kandidatin von seinem/ihrem  Spezialwissen und seiner/ihrer Zusatz-lektüre her auch abgelegene Teilgebiete wählen kann. (Dabei sollte dem Kandidaten/der Kandidatin so weit wie möglich entgegengekommen werden.)

3.3. Die Schwerpunktprüfung umfasst:

3.3.1. ...bei einer fächerübergreifenden Frage in sinnvoller Fächerkombination den fächerübergreifenden Bereich von zwei Prüfungsgebieten...(§20(1)1.)

Diese Möglichkeit entsteht also aus der Verbindung des Pflichtgegenstandes Deutsch mit einem anderen Pflichtgegenstand, wobei die Frage über die jeweiligen Fächer hinausgehen und Querverbindungen zwischen den betreffenden Prüfungsgebieten verlangen muss (§ 20 (1)1.).

3.3.2. ... bei einer vertiefenden Frage den Bereich eines auf einen Pflichtgegenstand bezogenen vertiefenden und erweiternden Wahlpflichtgegenstandes...(§20(1)2.)

Der Prüfungstyp ist somit nur für Schüler/-innen zulässig, die den entsprechenden Wahlpflichtgegenstand besucht haben. Unter Umständen kann auch auf fachspezifische Bereiche eingegangen werden, die nicht im Lehrplan des vertiefenden und erweiternden Wahlpflichtgegenstandes vorgesehen sind.

 3.3.3. ...bei einer ergänzenden Frage den Bereich des Prüfungsgebietes in sinnvoller Verbindung a) mit einem  [...] schulautonomen Pflichtgegenstand bzw. schulautonomen Wahlpflichtgegenstand [...], b) mit dem (schulautonomen) Wahlpflichtgegenstand Informatik [...], c) mit der Ersten oder Zweiten lebenden Fremdsprache (§ 20 (1)3.).

3.4. Lektüreliste: Da sich wesentliche Teile des Prüfungsgebietes von literarischen Texten herleiten lassen, ist es sinnvoll und empfehlenswert, eine Lektüreliste anzulegen.

Ein erster Teil der Liste sollte jene von dem/der Lehrer/in festgelegten Werke enthalten, die in der Oberstufe als im Sinne des §19(4) für den Kernstoff als wesentlich erachtet werden und als Klassenlektüre gelesen und besprochen worden sind.

Im zweiten, dem individuellen Teil werden  Texte angeführt, die dem Leseinteresse des Kandidaten/der Kandidatin (dem Spezialgebiet und gegebenenfalls dem Wahlpflichtfach) entstammen. Darin kann neben Primärtexten auch Fachliteratur enthalten sein.

Für den Kernbereich wird eine Zahl von etwa 15, für den individuellen Bereich ebenfalls von 10-15 Texten empfohlen, wobei Umfang und Schwierigkeitsgrad zu berücksichtigen sind. Literaturlexika sowie Literaturgeschichten u. Ä. sind in der Leseliste für das Spezialgebiet anzuführen (= Sekundärliteratur) und zählen jeweils als ein Titel. 

 

4. Durchführung

Die Durchführung der mündlichen Teilprüfung aus Deutsch (gem. § 35) ist in 4 unterschiedlichen Varianten möglich:

Prüfungsform
Normal
mit Schwerpunkt
Mit FBA
Zusatz

Fragentyp
Kern – Spezial – Schwerpunkt
Kern -Spezial - Schwerpunkt
Kern Spezial Fachbereich
Kern

Fragen des Lehrers
2 – 1 - 1
2 - 1 - 2
2 - 1
3

Vom Kandidaten gewählt
1 - 1
1 - 1 - 1
1 - 1
2

 

4.1 Aus den zwei vorgelegten Kernfragen hat der Kandidat eine zu wählen. 

4.2. § 35 (6) Die Spezialfrage ist nicht (nur) in einem Referat des Prüfungskandidaten zu behandeln, sondern in einem Prüfungsgespräch.

4.3 § 35 (3) Je nach der gewählten Form der mündlichen Schwerpunktprüfung sind dem Prüfungskandidaten ... schriftlich zwei verschiedenartige und voneinander unabhängige Fragen fächerübergreifender, vertiefender und ergänzender Art vorzulegen. Der Prüfungskandidat hat aus den vorgelegten Fragen eine zu wählen. 

Die vorgeschriebene Prüfungszeit (5 - 15 Minuten) erhöht sich um weitere 10 Minuten.

4.4 In der auf die Fachbereichsarbeit bezogenen mündlichen Teilprüfung ist dem Kandidaten zusätzlich schriftlich eine Aufgabenstellung zur Thematik der Fachbereich-sarbeit vorzulegen, aus deren Behandlung sich ein Prüfungsgespräch zu ergeben hat. (§35 (4)). Die Prüfungszeit (5 - 15 Minuten) erhöht sich um 10 Minuten. 

4.5 § 35 (2) Bei der zusätzlichen mündlichen Prüfung gem. § 19 Abs.3 [d.h. wenn die schriftliche Klausurarbeit mit "Nicht genügend" beurteilt wurde und Deutsch nicht als mündliches Prüfungsgebiet gewählt worden war] sind dem Prüfungskandidaten drei Kernfragen aus den wesentlichen Bereichen des Lehrstoffes der Oberstufe vorzulegen. Der Prüfungskandidat hat davon zwei zu wählen, in Deutsch ... jedenfalls die in Zusammenhang mit einem Text gestellte.

Unter Umständen ist es sinnvoll, dass sich eine Frage dabei auf jenen Teilbereich des Deutschunterrichts bezieht, der zur negativen Behandlung der Klausurarbeit geführt hat. Eine Frage muss im Zusammenhang mit einem Text stehen, sie ist verpflichtend zu wählen.

4.6 In der mündlichen Jahresprüfung gem. § 37 (2) sind dem Prüfungskandidaten zwei verschiedenartige und voneinander unabhängige Aufgaben schriftlich vorzulegen, die dem Lehrstoff der letzten Schulstufe zu entnehmen sind. Beide Fragen sind zu beantworten, eine Wahlmöglichkeit für den Kandidaten besteht nicht. Eine Frage kann auch im Zusammenhang mit einem Text stehen. Die Einteilung in Kern- und Spezialfrage ist nicht vorgesehen.

5. Beurteilung

Die Beurteilung der mündlichen Teilprüfung aus Deutsch erfolgt nach den allgemeinen Bestimmungen der Leistungsbeurteilungsverordnung, insbesondere nach § 39 und § 40 der Reifeprüfungsverordnung.

§ 39 (1) Grundlage für die Leistungsbeurteilung sind die vom Prüfungskandidaten  bei der Lösung der Aufgaben erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes, die hiebei gezeigte Einsicht in die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebieten, die Eigenständigkeit im Denken und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie die Erreichung des allgemeinen Bildungsziels... sowie der Lernziele des betreffenden Prüfungsgebietes.

§39 (2) Für die positive Beurteilung einer mündlichen Teilprüfung ist eine zumindest ausreichende Beantwortung jeder einzelnen Prüfungsfrage in den wesentlichen Bereichen erforderlich. Bei der Beurteilung eines Prüfungsgebietes, aus dem eine Klausurprüfung und eine mündliche Prüfung abgelegt worden sind, ist eine bessere Note als "Nicht genügend" auch bei einer auf "Nicht genügend" lautenden Teilbeurteilung festzusetzen, wenn dies dem Gesamtbild der Leistungen in dem entsprechenden Prüfungsgebiet entspricht.

Bei der Beurteilung der mündlichen Leistungen soll auch das Darstellungsvermögen des Kandidaten/der Kandidatin berücksichtigt werden. Das ist nur möglich, wenn der Kandidat/der Kandidatin so geprüft wird, dass er/sie  sachliches Wissen und sprachliches Gestaltungsvermögen entfalten kann.

§ 40 (1) Die Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist vom Prüfer (von den Prüfern) unverzüglich zu überprüfen, wobei fehlerhafte Stellen deutlich zu kennzeichnen sind. (...) Die Arbeit ist mit einem begründeten Beurteilungsantrag zu versehen; wird eine Fachbereichsarbeit von zwei Prüfern beurteilt, so haben diese den Beurteilungsantrag einvernehmlich zu stellen. Anschließend ist die Fachbereichsarbeit mit dem Begleitprotokoll (§ 25 Abs. 3) und etwaigen sonstigen Unterlagen des Prüfungskandidaten dem Vorsitzenden vorzulegen.

(2) Die Teilbeurteilung ist (...) spätestens drei Wochen vor Beginn der Klausurprüfung festzusetzen.

(3) Erfolgt die Teilbeurteilung einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit mit Nicht genügend, darf die Reifeprüfung nur im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 fortgesetzt werden. Die diesbezüglich erforderlichen zusätzlichen Bekanntgaben im Sinne des § 4 Abs. 2 haben spätestens eine Woche vor Beginn der Klausurprüfung zu erfolgen. Der Prüfungskandidat  ist zur Klausurprüfung und zu jenen mündlichen Teilprüfungen, die durch die Änderung der Prüfungsform nicht betroffen sind, im Haupttermin zuzulassen; zur Ablegung der übrigen mündlichen Teilprüfungen ist der Prüfungskandidat auf seinen Antrag zum Antreten in einem späteren Termin berechtigt. Im Rahmen der mündlichen Schwerpunktprüfung kann ein anderer als der für die Fachbereichsarbeit gewählte Unterrichtsgegenstand gewählt werden.

Beurteilung der Schwerpunktprüfung:

§ 42 (3) Die Leistungen des Prüfungskandidaten bei der Beantwortung der fächerübergreifenden, vertiefenden bzw. der ergänzenden Frage im Rahmen einer allfälligen mündlichen Schwerpunktprüfung sind in die Teilbeurteilung(en) der betreffenden beiden Prüfungsgebiete bzw. des Prüfungsgebietes miteinzubeziehen.

§ 43 (6) Bei der Wiederholung eines Prüfungsgebietes, das Gegenstand einer mündlichen Schwerpunktprüfung war, hat der Prüfungskandidat eine Frage aus dem fächerübergreifenden Bereich beider Prüfungsgebiete oder eine vertiefende Frage oder eine ergänzende Frage und je eine Kern- und Spezialfrage aus jenem Prüfungsgebiet zu behandeln, das mit "Nicht genügend" beurteilt worden ist.

